
Veranstaltungsarten / Preise 2026: 

Für das Linsburger Dorfgemeinschaftshaus (DGH) „Linsburger Lindenhof“   

 gelten die folgenden Nutzungsbedingungen. 

 

Miete der Räumlichkeiten: 

Konditionen: 

• Getränkebezug des Bieres (Veltins) muss über das DGH erfolgen, 

•  Freie Wahl bei Wasser, Softgetränken und Spirituosen, 

•  Erwerb über DGH/Dorfladen zu regulären Preisen auf Kommission, 

•  Bei Bedarf Essen in Eigenregie über Caterer, 

•  Personal kann selbst gestellt werden oder bei Bedarf vom DGH-Team        

           kostenpflichtig zur Verfügung gestellt werden, 

• Eine Thekenkraft muss jedoch immer aus dem DGH-Team sein, um die     

           ordnungsgemäße Bedienung der technischen Geräte zu gewährleisten, 

 

Raummieten: 

• Kleiner Saal   

❖ 450€ und für Mitglieder (-30%) 315€ 

❖ 50€ Endreinigung   

❖ ggfs. 150€ Getränkepauschale (Kork- Zapfengeld), wenn Getränke 

mitgebracht werden 

• Großer Saal   

❖ 700€ und für Mitglieder (-30%) 490€ 

❖ 75€ Endreinigung   

❖ ggfs. 300€ Getränkepauschale (Kork- Zapfengeld), wenn Getränke 

mitgebracht werden 

• Beide Säle   

❖ 800€ und für Mitglieder (-30%) 560€ 

❖ 100€ Endreinigung   

❖ ggfs. 300€ Getränkepauschale (Kork- Zapfengeld), wenn Getränke 

mitgebracht werden 

• Der Biergarten ist nur in Kombination mit mindestens einem der  

           beide Sälen hinzumietbar. 

• Heizungskostenzuschlag (Oktober bis März) 50€ 

 

 



Jahreshaupt-/ Mitgliederversammlungen: 

• Zählt nur für Linsburger Vereine 

• Je Vereine / Organisation 1x pro Jahr  

• Keine Raummiete etc. 

 

Konditionen: 

• Getränkeverkauf über DGH 

❖ Getränke nach Preisliste des DGH. 

❖ Thekenpersonal vom DGH inkl., 

❖ Keine Saalmiete, 

❖ Keine Kosten für die Endreinigung, 

❖ Keine Heizungspauschale. 

 

Öffentliche Veranstaltungen: 

"Öffentliche Veranstaltungen" sind:  

• Vereinsveranstaltungen (z.B. Erntefest, Vorträge, Spielenachmittage, Plattdeutsche 
Abende),  

• Sitzungen, Tagungen, Seminare, Workshops, Ausstellungen, 

• Öfftl. Veranstaltungen (z.B. Livemusik-Auftritte, Kabarett, Comedy o.ä.), bei denen der 
Veranstalter Eintritt nimmt. 

 

Konditionen: 

• Getränkeverkauf über DGH 

❖ Getränke nach Preisliste des DGH. 

❖ Thekenpersonal vom DGH inkl., 

❖ Keine Saalmiete, 

❖ Keine Kosten für die Endreinigung.  

❖ Keine Heizungspauschale. 

• Miete der Räumlichkeit 

❖ Getränkebezug des Bieres (Veltins) muss über das DGH erfolgen, 

❖  Freie Wahl bei Wasser, Softgetränken und Spirituosen, 

❖  Erwerb über DGH/Dorfladen zu regulären Preisen auf Kommission, 

❖  Bei Bedarf Essen in Eigenregie über Caterer, 

❖  Personal kann selbst gestellt werden oder bei Bedarf vom DGH-Team 

kostenpflichtig zur Verfügung gestellt werden, 

❖ Eine Thekenkraft muss jedoch immer aus dem DGH-Team sein, um die 

ordnungsgemäße Bedienung der technischen Geräte zu gewährleisten, 
 
Wir behalten uns vor, nach Absprache mit dem Veranstalter zu regeln, welche 
Kondition bei den öffentlichen Veranstaltungen greift. 



 

Raummieten: 

• Kleiner Saal   

❖ 450€ und für Mitglieder (-30%) 315€ 

❖ 50€ Endreinigung   

❖ ggfs. 150€ Getränkepauschale (Kork- Zapfengeld), wenn Getränke 

mitgebracht werden 

• Großer Saal   

❖ 700€ und für Mitglieder (-30%) 490€ 

❖ 75€ Endreinigung   

❖ ggfs. 300€ Getränkepauschale (Kork- Zapfengeld), wenn Getränke 

mitgebracht werden 

• Beide Säle   

❖ 800€ und für Mitglieder (-30%) 560€ 

❖ 100€ Endreinigung   

❖ ggfs. 300€ Getränkepauschale (Kork- Zapfengeld), wenn Getränke 

mitgebracht werden 

• Der Biergarten ist nur in Kombination mit mindestens einem der beiden Säle            

hinzumietbar. 

• Heizungskostenzuschlag (Oktober bis März) 50€ 

 

Kleine Veranstaltungen bis 4 Std: 

 

❖  nach Absprache mit DGH-Vorstand Ingo Freitag 

 

Beerdigungskaffee: 

 

❖ Schnittchen, Kaffee und Kuchen durch das DGH 

❖ Kosten zurzeit 17,50 € pro Person 

❖ Suppe und Stofftischdecken extra! 

❖ keine Raummiete, keine Personalkosten 

❖ keine Kosten für Endreinigung 

❖ Keine Heizungspauschale. 

 

# Alle Preise inkl. MwSt.  

## Mitglied ist, wer seit mindestens 12 Monaten einen Geschäftsanteil erworben hat. 


